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Mein Aktenzeichen  
91564-HA10.1. 
Bitte immer angeben! 

Ihr Schreiben vom  
 
 

Ansprechpartner/-in / E-Mail  
Herr Henn 
klaus.henn@dlr.rlp.de 

Telefon / Fax 
0671 820-543 
 

Abt.  Landentwicklung u. 
Bodenordnung 
- Flurbereinigungs- und 
Siedlungsbehörde - 
Rüdesheimer Str. 60 – 68 
55545 Bad Kreuznach 
Telefon 0671 820-0 
Telefax 0671 820-500 
dlr-rnh@dlr.rlp.de 
www.dlr-rnh.rlp.de 
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Flurbereinigung Gundersheim - Höllenbrand Projekt I ; 

Einladung zur Rohplanvorlage 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
als Anlage übersenden wir Ihnen einen vorläufigen  Nachweis des neuen Bestandes 
aus dem die für Sie vorgesehene  Landabfindung ersichtlich ist. 
 
Zur Erörterung Ihrer Landabfindung stehen Ihnen im Rahmen der Rohplanvorlage am 
 
 
 

 

 Mittwoch, 15. Februar und Donnerstag, 16. Februar 2012 

von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

im Sitzungssaal des Bürgerhauses, 

Am Römer 18, 67598 Gundersheim  
 

 
 
Mitarbeiter des Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinhessen-Nahe-
Hunsrück zur Verfügung. 
 
In diesem Termin sollen die Landabfindungen besprochen und, falls notwendig, 
danach nochmals durch uns überarbeitet werden. 
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Nach der Prüfung der Landabfindungen durch die Aufsichts- und 
Dienstleistungsdirektion in Trier wird der Flurbereinigungsplan bekannt gegeben und 
ggf. Widersprüche in einem Termin entgegen genommen. Nach Erledigung der 
verbliebenen begründeten  Widersprüche werden die Eigentümer in den Besitz der 
neuen Flurstücke eingewiesen, so dass im Frühjahr die Neuanlage der Weinberge 
möglich sein wird. 
 
Bitte nehmen Sie diesen Termin vor allem dann wahr, wenn Sie mit Ihrer geplanten 
Landabfindung nicht  zufrieden sind. Nur dann können Änderungswünsche außerhalb 
des Widerspruchsverfahrens noch besprochen und durchgeführt werden. 
 
Durch diesen Termin werden die Bekanntgabe und Anhörung des Flurbereinigungs-
planes gem. § 59 Flurbereinigungsgesetz nicht ersetzt. Sie erfolgen zu einem späte-
ren Zeitpunkt, zu dem noch geladen wird.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
gez. Muth 
 
 
Anlage: 
1 vorläufiger Nachweis des Neuen Bestandes 
 
 


